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Erteilung eines schriftlichen Verweises
Sehr {{geehrte Frau Name oder geehrter Herr Name eintragen}},
aufgrund {{Ihres Verhaltens oder des Verhaltens Ihrer Tochter / Ihres Sohnes Name, Klasse auswählen/eintragen}} erteilen wir gemäß Beschluss der Konferenz vom {{Datum eintragen}}
einen schriftlichen Verweis (§ 47 Abs. 1 Nr. 4 BremSchulG).[footnoteRef:1] [1:  Die Niederschrift der Anhörung gemäß § 19 Ordnungsmaßnahmenverordnung finden Sie umseitig.] 

Falls sich das Verhalten nicht ab sofort ändert, sehen wir uns veranlasst, eine schwerere Ordnungsmaßnahme nach § 44 (Verlassen des Bildungsganges) oder § 47 (z. B. Ausschluss von Schulveranstaltungen) des Bremischen Schulgesetzes einzuleiten. Des Weiteren weisen wir Sie darauf hin, dass der Schulleiter von der Möglichkeit einer Überweisung in eine parallele Klasse oder die Überweisung in eine andere Schule Gebrauch machen kann (§ 6 Ordnungsmaßnahmenverordnung).
Anordnung der sofortigen Vollziehung
Hiermit ordne ich gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO die sofortige Vollziehung der oben genannten Maßnahme an. Begründung: Die sofortige Vollziehung der Maßnahme liegt im Interesse der schulischen Öffentlichkeit. Nur durch den sofortigen Vollzug der Ordnungsmaßnahme können die in § 47 Abs. 1 Bremisches Schulgesetz festgeschriebenen Ziele, die Erziehung des Schülers und die Sicherung der schulischen Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule, effektiv erreicht werden. Auf das Fehlverhalten von Schülern, das den Unterricht stört oder die Sicherheit von Schülern oder Lehrkräften beeinträchtigt, muss die Schule deshalb unmittelbar reagieren.
Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch bei dieser Schule (Anschrift siehe Kopfbogen dieses Schreibens) eingelegt werden. Die Frist wird auch durch Einlegung des Widerspruchs bei der Senatorin für Kinder und Bildung, Rembertiring 8–12, 28195 Bremen, gewahrt.
Mit freundlichem Grüßen
[image: ]
[image: Ein Bild, das Text, Schrift, Screenshot, Logo enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]
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(Unterschrift Klassenlehrer:in)

Zur Kenntnis genommen:


(Unterschrift Schüler:in)



(Unterschrift Abteilungsleiterin)

Zur Kenntnis genommen:


(Unterschrift Erziehungsberechtigte)


(Kopie zur Schülerakte)
Niederschrift der Anhörung zum schriftlichen Verweis
Sofern die Ausführungen nicht im Protokoll zu der Ordnungsmaßnahmenkonferenz der unterrichtenden oder unterweisenden Lehrkräfte enthalten sind, werden die Ergebnisse im Folgenden ergänzt:

Schüler:in: 	{{Namen eintragen}}
geboren am:	{{Geburtsdatum eintragen}}
Klasse:	{{Klasse eintragen}}

Darstellung des Sachverhalts:
{{Text eintragen}}

Bisheriges Verhalten {{des Schülers / der Schülerin auswählen}}:
{{Text eintragen}}

Ergebnis der Anhörung:
{{Text eintragen}}

Überlegungen zur Verhältnismäßigkeit der Maßnahme:
{{Text eintragen}}
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KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]
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(Unterschrift Klassenlehrer:in)
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